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Prüfungsordnung der Deutschen Sporthochschule Köln  
für den sportwissenschaftlichen Weiterbildungs-Masterstudiengang 

M.A. Führungskompetenz und Management im Spitzensport 
vom 25. Juni 2021 

 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1,3 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 
vom 16. September 2014 (GV.NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 425, ber. S. 593), in Kraft getreten am 01. Oktober 
2019, hat die Deutsche Sporthochschule Köln die folgende Prüfungsordnung für den 
weiterbildendenden Masterstudiengang „M.A. Führungskompetenz und Management 
im Spitzensport“ als Satzung erlassen: 

Inhaltsübersicht: 
I. Allgemeines 
§ 1 Geltungsbereich der Master-Prüfungsordnung 
§ 2 Ziel des Studiums 
§ 3 Mastergrad 
§ 4 Studienbeginn 
§ 5 Regelstudienzeit und Studienumfang, 
§ 6 Strukturierung und Anforderungen des Studiums, Credits  

II. Allgemeine Regelungen  
§ 7 Prüfungsausschuss 
§ 8 Prüfende 
§ 9 Anerkennung externer Leistungen 
§ 10 Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß, Exmatrikulation 
§ 11 Modulprüfungen, deren Teilprüfungen und Prüfungstermine 
§ 12 Zulassung zu Modulprüfungen  
§ 13 Prüfungsformen 
§ 14 Masterthesis 
§ 15 Bewertung der Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen, Ermittlung der Gesamtnote 
§ 16 Wiederholung von Modulprüfungen, Teilprüfungen und der Masterthesis 
§ 17 Abschluss des Studiums 
§ 18 Masterzeugnis und Masterurkunde 
§ 19 Diploma Supplement und Transcript of Records 
§ 20 Nachteilsausgleich und Schutzbestimmungen 

 
III. Schlussbestimmungen 
§ 21 Aberkennung des Mastergrades 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 
§ 23 Inkrafttreten, Rügeausschluss1 

 
  

                                                 
1 Modulhandbücher, Studienpläne, Studienverlaufspläne unter: https://www.dshs-
koeln.de/studium/studienorganisation/studienunterlagen/ 
 

https://www.dshs-koeln.de/studium/studienorganisation/studienunterlagen/
https://www.dshs-koeln.de/studium/studienorganisation/studienunterlagen/
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§ 1 
Geltungsbereich der Master-Prüfungsordnung 

 
Diese Master-Prüfungsordnung (PO) gilt für den sportwissenschaftlichen Weiterbil-
dungs-Masterstudiengang „Führungskompetenz und Management im Spitzensport“ an 
der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie regelt grundlegende Strukturen dieses Master-
studiums. Inhalte und Anforderungen des Studiengangs sind ausführlich im Modulhand-
buch geregelt. Diesem liegen ein Studienplan und ein Studienverlaufsplan bei. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
Der M.A. FMS führt – aufbauend auf einen ersten Hochschulabschluss in einem geeigne-
ten Studiengang – zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss. 

 
Durch das Studium im Rahmen des gestuften Masterstudiengangs soll die*der Kandi-
dat*in nachweisen, dass sie*er sich die inhaltlichen Spezifika ihres*seines Faches, ein 
methodisches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat, 
fachliche Zusammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Me-
thoden und Erkenntnisse in den Berufsfeldern von Bewegung und Sport anzuwenden. 
Darüber hinaus kann durch das Masterstudium ein Kenntnisstand des Faches und seiner 
Forschungsmethoden nachgewiesen werden, der auf einen späteren Eintritt in ein Pro-
motionsstudium vorbereitet. 
 

§ 3 
Mastergrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird von der Deutschen Sporthochschule 
Köln der akademische Grad eines „Master of Arts“ (M.A.) verliehen. 
 

§ 4 
Studienbeginn 

 
Das Masterstudium beginnt in der Regel im September eines Jahres. 
 

§ 5 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

 
(1)  Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt zwei Studienjahre. Ein 

Studienjahr besteht aus zwei Semestern. 
 
(2)  Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 Credits einschließlich der 

Masterthesis zu erwerben. 
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§ 6 
Strukturierung und Anforderung des Studiums, Credits 

 
(1)  Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch und zeitlich abgerundete 

und in sich abgeschlossene Studieneinheiten, die zu einer auf das jeweilige Studienziel 
bezogenen Teilqualifikation führen. Module können sich aus verschiedenen Lehr- und 
Lernformen zusammensetzen. 

 
(2)  Der Umfang eines Moduls beträgt in der Regel 5 bis 10 Credits mit Ausnahme des Mo-

duls zur Masterarbeit (30 Credits). Ein Modul wird in der Regel innerhalb eines Semes-
ters, manche Module auch innerhalb von zwei Semestern abgeschlossen. Näheres regelt 
das Modulhandbuch. 

 
(3)  Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere 

von der erfolgreichen Teilnahme an einem oder an mehreren anderen Modulen abhän-
gig gemacht werden. Näheres regelt das Modulhandbuch. 

 
(4)  Im Rahmen von Modulen sind Lehrveranstaltungen zu belegen. Grundsätzlich besteht in 

Lehrveranstaltungen keine Anwesenheitspflicht; Ausnahmen hierzu können bei einer 
Exkursion, einem Sprachkurs, einem Praktikum, einer praktischen Übung oder einer ver-
gleichbaren Lehrveranstaltung im Modulhandbuch geregelt werden.  

 
(5)  In Lehrveranstaltungen können Lernerfolgskontrollen durchgeführt werden. Diese kön-

nen Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen sein. 
Lernerfolgskontrollen werden nicht benotet. Näheres regelt das Modulhandbuch. 

 
(6)  Soweit Prüfungsleistungen mit Hilfe eines Leistungspunktesystems nachgewiesen wer-

den, kennzeichnen die Leistungspunkte (Credits) für ein Modul den studentischen Ar-
beitsaufwand, der in der Regel notwendig ist, um die jeweiligen Anforderungen zu erfül-
len und Lernziele zu erreichen. Er umfasst neben der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
die zu dem Modul gehören, auch die gesamte Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs, 
die Vorbereitung und Ausarbeitung von eigenen Beiträgen, die Vorbereitung auf und 
Teilnahme an Lernerfolgskontrollen und Prüfungen. Als durchschnittliche Arbeitsbelas-
tung werden 1.500 Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. Pro Studienjahr sind 60 
Credits zu erwerben. Für den Erwerb eines Credits wird ein Arbeitsaufwand von etwa 25 
Stunden zugrunde gelegt. Credits werden für bestandene Module und für die bestande-
ne Masterthesis vergeben.  

 
(7)  Ein Credit nach Absatz 6 entspricht einem Credit nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS). 
 

§ 7 
Prüfungsausschuss 

 
(1)  Für die Organisation und Kontrolle der sachgerechten Durchführung der Modulprüfun-

gen und die weiteren durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist der Prü-
fungsausschuss zuständig. 
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(2)  Der Prüfungsausschuss besteht aus 
1. dem*der Vorsitzenden 
2. einem*einer Stellvertreter*in 
3. zwei weiteren Mitgliedern. 
Die*der Vorsitzende ist der*die Studiengangsleiter*in oder ihre*seine Stellvertre-
ter*in. Stellvertreter*in sowie ein weiteres Mitglied sind jeweils Modulbeauftragte 
aus dem Studiengang. Das zweite weitere Mitglied wird aus der Gruppe der Studie-
renden gewählt. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der*vom Rek-
tor*in für die Dauer von drei Jahren bestellt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit 
des studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.  
 

(3)  Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Ver-
waltungsprozessrechts. 

 
(4)  Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung 

eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungs-
verfahren getroffene Entscheidungen. Die*Der Studiengangsleiter*in kann beratend 
hinzugezogen werden. Sie*Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der 
Modulhandbücher. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle 
Regelfälle auf die*den Vorsitzende*n übertragen; dies gilt nicht für Widersprüche und 
den Bericht an den Senat. 
 

(5)  Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder de-
ren*dessen Stellvertreter*in mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied an-
wesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der*des Vorsitzenden bzw. in ihrer*seiner Abwesenheit die Stimme der stellver-
tretenden Person. Das studentische Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt bei der Be-
wertung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen nicht mit. 

 
(6)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 

beizuwohnen. 
 
(7)  Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses und ihre Stellvertreter*innen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die*den Vorsitzende*n des 
Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(8)  Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Prüfling unverzüglich 

mitzuteilen. Vor endgültigen Entscheidungen des Prüfungsausschusses ist dem Prüfling 
Gelegenheit zu rechtlichem Gehör zu geben. 
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§ 8 
Prüfende 

 
(1)  Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfende und Beisitzende. Als Prüfende dürfen nur Per-

sonen bestellt werden, die nach § 65 Absatz 1 HG dazu berechtigt sind und, sofern nicht 
zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Gebiet, auf das sich die Mo-
dulprüfung bezieht, eine selbständige bzw. eigenverantwortliche Lehrtätigkeit ausgeübt 
haben. Als Beisitzende dürfen nur Personen bestellt werden, die einen entsprechenden 
Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation abgelegt haben. 

 
(2)  Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus für einzelne Module weitere Prüfende be-

stellen, die Lehrveranstaltungen in den betreffenden Modulen durchführen. 
 
(3)  Die Prüfer*innen sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

§ 9 
Anrechnung von Studienzeiten,  

Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
 
(1) Da es sich um einen Weiterbildungsmaster handelt, der berufsbegleitend studiert wird 

bzw. werden kann und/oder auf bereits erbrachten beruflichen Qualifikationen aufbaut, 
können Credit Points über ein Anerkennungsverfahren extern erbrachter Leistungen ab-
gedeckt werden. Näheres regelt das Modulhandbuch. 

 
(2) Für das Anerkennungsverfahren ist der Prüfungsausschuss zuständig.  
 

§ 10 
Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß, Exmatrikulation 

 
(1)  Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die*der Kan-

didat*in einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn sie*er nach 
Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn 
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird. 

 
(2)  Versuchen Kandidat*innen, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung, zum 

Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet; die 
tatsächliche Feststellung wird bei mündlichen Prüfungen von der jeweiligen prüfenden, 
bei schriftlichen Prüfungen von der aufsichtführenden Person getroffen und aktenkun-
dig gemacht.  

 
(3)  Ein*Eine Kandidat*in, die*der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann 

von der jeweiligen prüfenden oder der aufsichtführenden Person in der Regel nach einer 
Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, 
die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen 
kann der Prüfungsausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der Erbringung weite-
rer Prüfungsleistungen ausschließen. 
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(4)  Belastende Entscheidungen nach Absatz 1 – 3 sind den Betroffenen unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen und zu begründen. Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 

 
(5)  Die Deutsche Sporthochschule Köln kann von der*dem Kandidatin*Kandidaten eine Ver-

sicherung an Eides statt verlangen und abnehmen, dass die Prüfungsleistung von ihnen 
selbständig und ohne unzulässige Hilfe erbracht worden ist. Wer vorsätzlich gegen diese 
Regelung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für 
die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist der*die Kanzler*in. Im Falle eines mehrfa-
chen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem 
exmatrikuliert werden. 

 
(6)  Hat der*die Kandidat*in bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die*der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses nachträglich das Ergebnis und die Note für diejenige Prüfungsleistung 
bei deren Erbringen der*die Kandidat*in getäuscht hat, entsprechend berichtigen und 
die Prüfungsleistung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 
(7)  Waren die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Modul, in dessen Rahmen eine 

Prüfungsleistung erbracht wurde, nicht erfüllt, ohne dass der*die Kandidat*in hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungsleistung geheilt. Hat der*die 
Kandidat*in die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die*der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(8)  Der*Dem Kandidatin*Kandidaten ist vor einer Entscheidung nach Absatz 5 – 7 Gelegen-

heit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(9)  Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen und ein neues erteilt. Eine Entscheidung nach 

Absatz 6 und Absatz 7 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prü-
fungszeugnisses ausgeschlossen.  
 

§ 11 
Modulprüfungen, deren Teilprüfungen und Prüfungstermine 

 
(1) Prüfungsleistungen innerhalb des Masterstudiums sind die Modulprüfungen bzw. Teil-

prüfungen sowie die Masterthesis.  
 
(2) Mit dem Bestehen der Modulprüfung mit entsprechender Benotung und der erfolgrei-

chen Teilnahme an den für das Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungen wird das je-
weilige Modul abgeschlossen. Die Verbuchung der Credits erfolgt nach erfolgreicher 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen und nach Modulabschluss. Modulprüfungen sind be-
standen, wenn jede einzelne Teilprüfung gemäß § 15 mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet worden ist. Sind einzelne Teilprüfungen einer Modulprüfung nicht 
bestanden, so müssen nur diese gemäß § 16 wiederholt werden. Die Modulprüfungen 
bzw. Teilprüfungen werden studienbegleitend durchgeführt. Bestandene Modulprüfun-
gen bzw. Teilprüfungen dürfen nicht wiederholt werden. Nicht bestandene oder als 
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nicht bestanden geltende Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen müssen wiederholt wer-
den. 

 
(3) Die Prüfungszeiträume sind modulspezifisch und werden zu Beginn der Vorlesungszeit, 

die konkreten Prüfungstermine in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem Prü-
fungstermin bekannt gegeben. Der*Dem Kandidatin*Kandidaten sind für diese Prü-
fungen auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt zu geben. Mündliche Prü-
fungen und mündliche Wiederholungsprüfungen können jederzeit vereinbart werden. 

 
(4) Mit der Belegung eines Moduls erfolgt gleichzeitig die Anmeldung zur jeweiligen Mo-

dulprüfung bzw. Teilprüfung. Die Belegung und Anmeldung erfolgen über die Studien-
gangskoordination. Voraussetzung für die Zulassung zur angemeldeten Modulprüfung 
ist die Belegung mindestens einer Lehrveranstaltung des jeweiligen Moduls. 

 
(5) Gründe für einen Rücktritt von einer Prüfung oder das Versäumnis einer Prüfung müs-

sen der zuständigen Lehrperson unverzüglich schriftlich mitgeteilt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit ist spätestens am dritten Werktag nach der Prüfung bei 
der zuständigen Lehrperson ein ärztliches Attest vorzulegen. Bei der Zusendung des 
Attestes muss dieses am zweiten Tag nach der Prüfung bei der Post aufgegeben wor-
den sein. Bei der Zählweise gehört der Prüfungstag selbst dazu und der Samstag gilt als 
Werktag. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reicht nicht aus, es ist eine Prüfungs-
unfähigkeit differenziert nachzuweisen. Die Studiengangsleitung kann im begründeten 
Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer*eines vom Prüfungsausschuss benannten 
Vertrauensärztin*Vertrauensarztes verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die 
Gründe an, wird dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. 

 
(6) Macht ein*eine Kandidat*in durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie*er wegen 

länger andauernder oder ständiger körperlicher oder psychischer Behinderung nicht in 
der Lage ist, die Modulprüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen, überprüft die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, ob gleichwertige Prü-
fungen in anderer Form zu erbringen sind. 

 
(7) Studien- und Prüfungsleistungen können von Studierenden nur so lange erbracht wer-

den, wie sie für diesen Studiengang eingeschrieben bzw. zugelassen sind. 
 

 

§ 12 
Zulassung zu Modulprüfungen / Anwesenheitspflicht 

 
(1)  Zu den Modulprüfungen kann nur zugelassen werden, wer an der Deutschen Sporthoch-

schule Köln im M.A. FMS eingeschrieben ist. 
 
(2) Für die Zulassung zu einer Modulprüfung müssen die Zulassungsvoraussetzungen zur 

Modulprüfung erfüllt sein. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
 
(3) Die Zulassung darf im Übrigen nur abgelehnt werden, wenn der*die Kandidat*in ihren 

bzw. seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist endgültig ver-
loren hat 
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§ 13 
Prüfungsformen 

 
(1)  Im Rahmen einer Modulprüfung bzw. deren Teilprüfungen kommen folgende Prüfungs-

formen, auch in Kombination, in Betracht: 

a) praktische Prüfung 
b) Klausur  
c) Präsentation 
d) mündliche Prüfung 
e) lehrpraktische Prüfung 
f) Hausarbeit 
g) Projektpräsentation 
h) Dokumentation 
i) Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren 
j) Portfolio 
k) Projektposter 

 
Sie werden in der Regel in deutscher Sprache erbracht, können aber auf Antrag bei der 
zuständigen Lehrperson auch in englischer Sprache abgenommen werden. Näheres re-
gelt das Modulhandbuch. 

 
(2)  Die Modalitäten der Erbringung der Prüfungsleistung sowie weitere Einzelheiten zum 

Verfahren einschließlich der Sicherstellung der individuellen Urheberschaft an der Prü-
fungsleistung werden von den jeweiligen Lehrenden, welche die Prüfungsleistung ab-
nehmen, auf der Basis des Modulhandbuches festgelegt und zu Beginn der Lehrveran-
staltung, spätestens jedoch vier Wochen vor dem Termin, zu dem die Prüfungsleistung 
zu erbringen ist, in geeigneter Form bekannt gegeben. 

 
(3)  Nach Maßgabe der Studienpläne/Modulhandbücher können Noten für Prüfungsleistun-

gen vergeben und bei mehreren benoteten Prüfungsleistungen pro Modul zu einer Mo-
dulnote zusammengezogen werden. Die Benotung richtet sich nach § 15. Sie wird durch 
die*den Modulbeauftragte*n ermittelt und dv-gestützt verwaltet.  

 
(4)  Die Bewertung der Prüfungsleistungen bzw. der Modulprüfungen und Teilprüfungen ist 

den Studierenden jeweils spätestens sechs Wochen nach Erbringung der Prüfungsleis-
tung bzw. nach Abschluss des Moduls bekannt zu geben. Sofern das nicht möglich ist, 
sind die Gründe von den Prüfenden zu begründen und aktenkundig zu machen. Bei der 
Durchführung mündlicher Prüfungen und ansonsten jeder Wiederholungsprüfung ist das 
Zwei-Prüfer-Prinzip gemäß § 65 Absatz 2 HG zu beachten.  

 
(5)  Im letzten Studienjahr ist die Anfertigung einer Masterthesis gem. § 14 obligatorisch. 

 
 

§ 14 
Masterthesis 

 
(1)  Die Masterthesis soll zeigen, dass der*die Kandidat*in in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist ein definiertes sportwissenschaftliches Problem unter Verwendung 
wissenschaftlicher Methoden zu bearbeiten und selbständig darzustellen. Dabei ent-
spricht die Sprache der Thesis in der Regel der Sprache des Studiengangs. Auf besonde-
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ren Antrag kann sie auch abweichend von dieser Regelung in englischer Sprache verfasst 
werden. Die Masterthesis soll einen Umfang von 90.000 – 130.000 Zeichen (inkl. Leer-
zeichen) haben (zzgl. Literatur- und andere Verzeichnisse sowie Anhang). Der Arbeit ist 
jeweils eine Zusammenfassung in deutscher und in englischer Sprache beizufügen.  

 
(2)  Der Antrag auf Zulassung zur Masterthesis ist im letzten Studienjahr schriftlich beim 

Prüfungsausschuss zu stellen.  
 
(3)  Die Masterthesis wird von einem*einer gemäß § 8 vom Prüfungsausschuss bestellten 

Prüfer*in betreut. Der Themenvorschlag erfolgt im Einvernehmen der*des Kandida-
tin*Kandidaten und dem*der Betreuer*in sowie der Studiengangsleitung. Die Genehmi-
gung des Themas erfolgt durch die Studiengangsleitung. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 
aktenkundig zu machen. 

 
(4)  Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass ein*e Kandidat*in rechtzeitig ein 

Thema für eine Masterthesis erhält. 
 
(5)  Die Bearbeitungszeit für die Masterthesis beträgt fünf Monate. Thema, Aufgabenstel-

lung und Umfang der Masterthesis sind vom*von der Betreuer*in so zu begrenzen, dass 
die Frist zur Bearbeitung der Masterthesis eingehalten werden kann. Der Prüfungsaus-
schuss ist gehalten, auf die Einhaltung dieser Vorgaben besonders zu achten. 

 
(6)  Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag des*der Kandida-

ten*Kandidatin einmal die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu vier Wochen ver-
längern. Studierenden Eltern wird eine Verlängerung des Zeitraums zur Anfertigung der 
Masterthesis von 4 bis 8 Wochen gewährt. 

 
(7)  Das Thema kann – ohne Begründung – nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei 

Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.  
 
(8)  Die Masterthesis wird durch den*die Betreuer*in sowie durch eine zweite Person, die 

auf Vorschlag der Studiengangsleitung durch die*den Prüfungsausschussvorsitzende*n 
festgelegt wird, gemäß § 16 Absatz 1 bewertet. Die Note der Masterthesis ergibt sich 
aus dem arithmetischen Mittel der beiden Bewertungen, sofern sie um weniger als 2,0 
voneinander abweichen. Weichen die Bewertungen um 2,0 oder mehr oder ist eine Be-
wertung „nicht ausreichend“ (5,0), wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Person mit 
der Bewertung beauftragt. In diesem Fall wird die Note aus dem arithmetischen Mittel 
der drei Einzelbewertungen gebildet. Lautet der Mittelwert schlechter als „ausreichend“ 
(4,0), ist abweichend vom arithmetischen Mittel die Prüfungsleistung dann als „ausrei-
chend“ (4,0) zu bewerten, wenn zwei Einzelbewertungen „ausreichend“ (4,0) oder bes-
ser sind. Lauten zwei Einzelbewertungen „mangelhaft“ (5,0), ist die Prüfungsleistung 
abweichend vom arithmetischen Mittel als „mangelhaft“ zu bewerten. 

 
(9)  Kann die Masterthesis wegen nicht zu vertretender längerer Verhinderung oder anderer 

Unmöglichkeit nicht fristgerecht abgegeben werden, kann die Masterthesis vor dem En-
de der Bearbeitungszeit unter Vorlage der entsprechenden Nachweise zurückgegeben 
werden. Werden die Gründe anerkannt, gilt die Nichtabgabe als entschuldigt. Sobald der 
Hinderungsgrund nicht mehr besteht, ist spätestens innerhalb von zwei Monaten ein 
neues Thema zu beantragen bzw. auszugeben. 
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(10)  Auf einem gesonderten Blatt am Ende der Masterthesis hat der*die Kandidat*in schrift-
lich zu versichern, dass sie*er seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat.  

 
(11)  Die Masterthesis ist fristgemäß bei der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in 

dreifacher Ausfertigung, gedruckt und gebunden sowie zusätzlich in elektronischer Form 
im PDF-Format in einer E-Mail einzureichen. Der Prüfungsausschuss kann die Anwen-
dung einer Plagiatserkennungssoftware vorschreiben. Wird die Masterthesis nicht frist-
gemäß abgeliefert, gilt sie gemäß § 15 als „nicht ausreichend“ bewertet. 

 
 

§ 15 
Bewertung der Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen,  

Ermittlung der Gesamtnote 
 
(1)  Für die Bewertung der Modulprüfungen bzw. Teilprüfungen (§ 11) sowie der Masterthe-

sis (§ 14) sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut   = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut   =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen  
    Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent- 

    spricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

 genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun- 

    gen nicht mehr genügt. 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

 
(2)  Wird ein Modul mit mehreren Teilprüfungen abgeschlossen, sind diese entsprechend 

Absatz 1 zu benoten. Die Modulnote errechnet sich nach der Gewichtung der Teilprü-
fungen. Näheres regeln die Modulhandbücher. Dabei werden alle Dezimalstellen außer 
der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5 = gut; 
von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0 = ausreichend; 
über 4,0 = nicht ausreichend. 

 
Die Gesamtnote des Masterstudiums errechnet sich aus den Ergebnissen der Modulprü-
fungen und der Masterthesis; gewichtet wird entsprechend der Zahl der Credits der 
Module und der Masterthesis. Näheres regeln die Modulhandbücher. Bei der Berech-
nung werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Ge-
samtnote lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5 = gut; 
von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0 = ausreichend; 
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über 4,0 = nicht ausreichend. 
Die genauen Bewertungsdeskriptoren sind im Modulhandbuch aufgeführt. 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen,  
Teilprüfungen und der Masterthesis 

 
(1)  Die Prüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können jeweils 

zweimal wiederholt werden. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
 
(2)  Ist eine Modulprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt der*die Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der die Gründe für das endgül-
tige Nichtbestehen der Modulprüfung benennt. Der Bescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und dem oder der Studierenden bekannt zu geben. Die 
Folge der nicht bestandenen Wiederholungsprüfung ist die Exmatrikulation. 

 
(3)  Die Masterthesis kann nur einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist 

ausgeschlossen. Eine Rückgabe des Themas der Masterthesis in der in § 14 (7) genann-
ten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der*die Kandidat*in bei der Anfertigung ihrer 
bzw. seiner ersten Masterthesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte. 
Die Wiederholung der Masterthesis soll innerhalb von drei Monaten nach Zugang des 
Bescheides über eine nicht bestandene Masterthesis begonnen werden. 
 

§ 17 
Abschluss des Studiums 

 
(1)  Das Masterstudium hat erfolgreich abgeschlossen, wer an allen nach Maßgabe der Mo-

dulhandbücher für den Studiengang erforderlichen Modulen erfolgreich teilgenommen, 
die Masterthesis gefertigt und bestanden und somit 120 Credits erworben hat und wer 
mindestens mit der Gesamtnote „Ausreichend“ (4,0) abgeschlossen hat. 

 
(2)  Hat ein*e Kandidat*in das Masterstudium nicht erfolgreich abgeschlossen, wird ihr*ihm 

auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulati-
onsbescheinigung eine schriftliche Bestätigung ausgestellt, welche die erbrachten Leis-
tungen und die Noten sowie die zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums noch 
fehlenden Leistungen enthält und erkennen lässt, dass das Masterstudium nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist.  

 
§ 18 

Masterzeugnis und Masterurkunde 
 
(1)  Über die bestandene Masterprüfung wird nach Vorliegen der vollständigen Prüfungsun-

terlagen unverzüglich ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache ausgestellt, das 
die einzelnen Modulnoten, die Note der Masterthesis und die Gesamtnote enthält. Das 
Zeugnis ist vom*von der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und 
mit dem Siegel der Deutschen Sporthochschule Köln zu versehen. Als Datum des Zeug-
nisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
Das Datum der Erstellung des Zeugnisses wird ebenfalls angegeben. 
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(2)  Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem*der Kandidat*in eine Masterurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Gra-
des gemäß § 3 beurkundet. Die Masterurkunde ist von dem*der Rektor*in der Deut-
schen Sporthochschule Köln und der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu un-
terzeichnen und mit dem Siegel der Deutschen Sporthochschule Köln zu versehen.  
 

§ 19 
Diploma Supplement und Transcript of Records 

 
(1)  Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird dem*der Absolven-

ten*Absolventin ein Diploma Supplement und ein Transcript of Records ausgehändigt. 
 
(2)  Das Diploma Supplement beinhaltet Informationen über Art und Ebene des Masterab-

schlusses, den Status der Hochschule sowie detaillierten Informationen über das Studi-
enprogramm des Masterstudiengangs. 

 
(3)  Das Transcript of Records beinhaltet alle absolvierten Module und die zugeordneten 

Modulprüfungen sowie deren Teilprüfungen einschließlich der dafür vergebenen ECTS 
Punkte und Noten.  

 
§ 20 

Nachteilsausgleich und Schutzbestimmungen 
 
(1) Die besonderen Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Erkran-

kungen sind zur Wahrnehmung ihrer Chancengleichheit zu berücksichtigen. Macht der 
Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger Krankheit oder Be-
hinderung nicht in der Lage ist, an einer Modulabschlussprüfung in der vorgesehenen 
Form oder in dem vorgesehenen Umfang teilzunehmen, wird ihm auf schriftlichen An-
trag unter Berücksichtigung des Einzelfalles ein Nachteilsausgleich gewährt. Dieser kann 
in Form von organisatorischen Maßnahmen und Hilfsmitteln gewährt werden, in der 
Verlängerung der Bearbeitungszeit und/oder darin bestehen, dass dem Prüfling gestat-
tet wird, abweichend von den vorgesehenen Anforderungen gleichwertige Modulprü-
fungen, Modulteilprüfungen oder Studienleistungen anzufertigen.  

(2) Die Inanspruchnahme der Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes in der jeweils geltenden Fassung werden auf Antrag ermöglicht. Eine 
Ablegung von Modulabschlussprüfungen ist in diesen Fällen trotz Beurlaubung möglich. 

(3) Besondere Belange, die durch die Pflege- oder Versorgungsbedürftigkeit der Ehegattin 
oder des Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners, ei-
ner*eines in gerader Linie Verwandten beziehungsweise einer*eines im ersten Grad 
Verschwägerten entstehen, sind angemessen zu berücksichtigen, insbesondere im Hin-
blick auf Fristen und Termine sowie Teilnahmeverpflichtungen an Lehrveranstaltungen. 
Der Antrag ist unverzüglich nach Eintreten der Voraussetzungen zu stellen. 

(4) Die Anträge gemäß Absatz 1 bis 3 sind von den Studierenden unter Führung geeigneter 
Nachweise an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zu richten und um-
fassend zu begründen. Im Rahmen der Antragstellung kann die Vorlage eines fachärztli-
chen Zeugnisses oder anderer qualifizierter Nachweise verlangt werden. Anträge sind in 
einem angemessenen Zeitraum vor der Erbringung der Leistung bei der*dem Vorsitzen-
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den des Prüfungsausschusses zu stellen. Über den Antrag entscheidet die*der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses. 

 
§ 21 

Aberkennung des Mastergrades 
 
Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 
durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irr-
tümlich als gegeben angesehen worden sind. Zuständig für die Entscheidung ist die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses.  

 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf Antrag in angemessener Frist 
Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten und in auf Prüfungen bzw. die Masterthesis be-
zogene Gutachten der Prüfer*innen gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushän-
digung des Zeugnisses bei der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. § 32 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 23 
Inkrafttreten, Rügeausschluss 

 
(1) Die Regelungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 

DSHS in Kraft. 
 

(2) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des HG NRW oder des Ordnungs- oder des 
sonstigen autonomen Rechts der Hochschule kann gegen diese Ordnung nur innerhalb eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung geltend gemacht werden, es sei denn  

a. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
b. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-

standet 
c. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt, oder 

d. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-
schlusses nicht hingewiesen worden. Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach § 76 HG 
bleiben unberührt. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Deutschen Sporthochschule Köln vom  
22. Juni 2021. 
 
Köln, den 25. Juni 2021 
 
Der Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln 
Univ.-Prof. Dr. Heiko Strüder  
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